
 

Das Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße erscheint in der Regel einmal wöchentlich donnerstags und darüber hinaus 
nach Bedarf. 

Stadtverwaltung Neustadt  
an der Weinstraße 
Hauptabteilung 
Marktplatz 1 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Einzelstücke können kostenlos in der Kanzlei im Rathaus (Marktplatz 1) und im Bür-
gerbüro in der Hindenburgstraße 9a während der üblichen Öffnungszeiten bezogen 
werden.  
Weiterhin erscheint das Amtsblatt online auf www.neustadt.eu/amtsblatt  
oder kann dort als kostenloser Online-Newsletter abonniert werden.  

 

 

Amtsblatt Nr. 13-2026 – vom 02.04.2026 
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Öffentliche Bekanntmachungen 
 

1. Öffentliche Bekanntmachung einer Widmungsverfügung vom 20.03.2026 
2. Öffentliche Zustellung an die Rechtsnachfolger von Herrn Volker Mattern 
3. Öffentliche Zustellung an Herrn Yazdan Yazdani 
4. Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 43 – Neustadt an der Weinstraße 

für die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz am 22.03.2026 









 

 
Unser Standort:  
Marktplatz 1 
Zimmer 301 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Ust-IdNr: 
DE 149390961 
Leitweg-ID: 
073160000000-001-82 

Sparkasse Rhein-Haardt 
IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC: MALA DE 51 DKH 

Telefonzentrale: 06321 855-0 
Telefaxzentrale: 06321 855-1280 

Öffnungszeiten: Mo 8:30-12:00 Uhr | Di 8:30-12:00 Uhr | Mi 8:30-12:00 Uhr | Do 14:00-18:00 Uhr | Fr 8:30-12:00 Uhr  
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Die Rechtsnachfolger von Herrn Volker Mattern, letzte bekannte Anschrift: Blöckenstraße 27, 67434 Neu-
stadt an der Weinstraße, verstorben am 20.01.2023, sind derzeit nicht ermittelbar. Sie werden darüber be-
nachrichtigt, dass das nachfolgend aufgeführte Dokument 
 

• GewStB 2022 vom 23.03.2026, FAD 11490-2 
 
hiermit öffentlich zugestellt wird und bei der Abteilung Steuern, Hindenburgstr. 14, 67433 Neustadt an der 
Weinstraße, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen und in Empfang genommen werden kann. 
 
Gemäß § 122 der Abgabenordnung i. V. m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass hierdurch Fristen (z.B. Widerspruchsfrist nach § 70 Verwaltungsgerichtord-
nung -VwGO-) in Gang gesetzt werden können nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
 
gez. 
Marc Weigel 
Oberbürgermeister 
 

Stadtverwaltung | Marktplatz 1 | 67433 Neustadt an der Weinstraße  Abteilung Steuern 
 
Sabrina Eckerle 
Gewerbesteuer 
 
Telefon 06321 855-1244 
Fax 06321 855-1742 
 
E-Mail  
sabrina.eckerle@neustadt.eu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen - bitte angeben neustadt.eu 
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